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RS UVS Niederösterreich 2004/12/28
Senat-WB-02-0022

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.12.2004

Rechtssatz

Bei Au-Pair-Verhältnissen handelt es sich um arbeitnehmerähnliche Verhältnisse im Sinne des §2 Abs2 litb AuslBG, bei

welchen jedoch im Fall des Zutre6ens der im § 1 Z 12 AuslBVO normierten Voraussetzungen an die Stelle der

Bewilligungspflicht die dort normierte Anzeigepflicht tritt.

Zuletzt aktualisiert am

31.12.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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